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Beschluss des Nationalrates 

Bundesgesetz, mit dem das Urheberrechtsgesetz und das 
Verwertungsgesellschaftengesetz 2006 geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2013 - 
Urh-Nov 2013) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

Das Urheberrechtsgesetz, BGBl. Nr. 111/1936, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 58/2010, wird geändert wie folgt: 

1. § 60 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt: 
„(2) Ist ein Werk der Tonkunst mit einem Sprachwerk verbunden (Musikkomposition mit Text) und 

wurden beide Werke eigens für diese Werkverbindung geschaffen, so endet das Urheberrecht an beiden 
Werken siebzig Jahre nach dem Tod des letztlebenden Urhebers oder Miturhebers des Werkes der 
Tonkunst oder des Sprachwerks.“ 

2. § 67 Abs. 1 und Abs. 1a lauten: 
„(1) Die Verwertungsrechte der im § 66 Abs. 1 bezeichneten Person erlöschen fünfzig Jahre nach 

dem Vortrag oder der Aufführung (Darbietung), wenn aber vor dem Ablauf dieser Frist eine 
Aufzeichnung der Darbietung erscheint oder öffentlich wiedergegeben (§§ 17, 18 und 18a) wird, fünfzig 
Jahre nach dem Erscheinen oder der öffentlichen Wiedergabe, je nach dem, welches Ereignis zuerst 
stattgefunden hat. Erscheint vor dem Ablauf derselben Frist eine Aufzeichnung der Darbietung auf einem 
Schallträger oder wird sie auf einem Schallträger öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die 
Verwertungsrechte erst siebzig Jahre nach dem Erscheinen oder der öffentlichen Wiedergabe, je nach 
dem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. Die Fristen sind nach § 64 zu berechnen. 

(1a) Die Verwertungsrechte der im § 66 Abs. 5 bezeichneten Person erlöschen fünfzig Jahre nach 
der Darbietung, wenn aber vor dem Ablauf dieser Frist eine Aufzeichnung der Darbietung veröffentlicht 
wird, fünfzig Jahre nach der Veröffentlichung. Die Fristen sind nach § 64 zu berechnen.“ 

3. § 76 Abs. 5 lautet: 
„(5) Das Schutzrecht an Schallträgern erlischt 70 Jahre nach dem Erscheinen des Schallträgers. Ist 

der Schallträger innerhalb von 50 Jahren nach der Aufnahme nicht erschienen, aber rechtmäßig zur 
öffentlichen Wiedergabe (§§ 17, 18 und 18a) benutzt worden, so erlischt das Schutzrecht 70 Jahre nach 
dieser. Ist der Schallträger innerhalb dieser Frist weder erschienen noch rechtmäßig zur öffentlichen 
Wiedergabe benutzt worden, so erlischt das Schutzrecht 50 Jahre nach der Aufnahme. Die Fristen sind 
nach § 64 zu berechnen.“ 

4. Dem § 76 werden folgende Abs. 7 bis 9 angefügt: 
„(7) Bietet der Hersteller nach Ablauf von fünfzig Jahren nach dem Beginn des Laufs der Schutzfrist 

den Schallträger nicht in ausreichender Menge zum Verkauf an (§ 9) oder stellt er ihn nicht der 
Öffentlichkeit zur Verfügung (§ 18a), so hat die im § 66 Abs. 1 bezeichnete Person das unverzichtbare 
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Recht, den Vertrag, mit dem sie ausschließliche Rechte an der Aufzeichnung ihrer Darbietung dem 
Hersteller eingeräumt hat, vorzeitig zu lösen. Die Auflösung wird wirksam, wenn der Hersteller nicht 
innerhalb eines Jahres ab dem Zugang der Auflösungserklärung den Schallträger in ausreichender Menge 
zum Verkauf anbietet und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. In den Fällen des § 70 ist das 
Auflösungsrecht durch den gemeinsamen Vertreter wahrzunehmen. Wird der Vertrag nach diesem Absatz 
aufgelöst, so erlöschen die Rechte des Herstellers am Schallträger. 

(8) Eine im § 66 Abs. 1 bezeichnete Person, die ihre ausschließlichen Rechte dem Hersteller gegen 
ein pauschales Entgelt eingeräumt hat, hat einen unverzichtbaren Anspruch auf eine zusätzliche, jährlich 
vom Hersteller zu zahlende Vergütung für jedes vollständige Jahr ab dem 51. Jahr nach dem Beginn des 
Laufs der Schutzfrist. Der Hersteller hat für die Vergütung aller betroffenen Personen insgesamt 20% der 
Einnahmen aus der Vervielfältigung, der Verbreitung und der öffentlichen Zurverfügungstellung des 
betreffenden Schallträgers bereit zu stellen, die der Hersteller während des Vorjahres erzielt hat. 
Hersteller, die Schallträger ab dem 51. Jahr nach dem Beginn des Laufs der Schutzfrist vervielfältigen, 
verbreiten oder öffentlich zur Verfügung stellen, haben dem Berechtigten auf Verlangen richtig und 
vollständig alle Auskünfte zu geben, die für die Sicherung der Zahlung der Vergütung erforderlich sein 
können. Der Anspruch kann nur von einer Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

(9) Hat eine im § 66 Abs. 1 bezeichnete Person ihre ausschließlichen Rechte dem Hersteller gegen 
ein nutzungsabhängiges Entgelt eingeräumt, so darf ein solches Entgelt ab dem 50. Jahr nach dem Beginn 
des Laufs der Schutzfrist weder durch den Abzug von Vorschüssen noch durch andere vertraglich 
vereinbarte Abzüge geschmälert werden.“ 

5. Nach § 114 werden folgende §§ 115 und 116 samt Überschriften eingefügt: 
„Verhältnis zum Recht der Europäischen Union 

§ 115. Mit § 60 Abs. 2, § 67 Abs. 1 sowie § 76 Abs. 5 und 7 bis 9 und § 116 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2013 wird die Richtlinie 2011/77/EU zur Änderung der 
Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte 
(kodifizierte Fassung) umgesetzt. 

Inkrafttreten von Novellen 
§ 116. (1) §§ 60, 67 Abs. 1 und 1a, § 76 Abs. 5 und 7 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XX/2013 treten mit 1. November 2013 in Kraft. 
(2) § 60 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2013 gilt für Werkverbindungen, 

wenn zumindest eines der verbundenen Werke am 1. November 2013 in zumindest einem Mitgliedstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraums noch geschützt ist. 

(3) Hat der Urheber (§ 10 Abs. 2 UrhG) vor dem 1. November 2013 ein Werknutzungsrecht 
begründet, eine Werknutzungsbewilligung erteilt oder über einen gesetzlichen Vergütungsanspruch 
verfügt, so erstreckt sich diese Verfügung im Zweifel nicht auf den Zeitraum der durch dieses 
Bundesgesetz bewirkten Verlängerung der Schutzfristen; wer jedoch ein Werknutzungsrecht oder eine 
Werknutzungsbewilligung gegen Entgelt erworben hat, bleibt gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung zur Werknutzung auch während dieser Verlängerung berechtigt. 

(4) Soweit der Schutz von Werken, für die die Schutzfrist nach den bisher geltenden Bestimmungen 
schon abgelaufen war, nach Abs. 2 wiederauflebt, dürfen vor dem 1. November 2011 bereits begonnene 
Vervielfältigungen solcher Werke auch nach dem 31. Oktober 2013 vollendet und diese 
Vervielfältigungen sowie vor dem 1. November 2011 bereits vorhandene Vervielfältigungsstücke auch 
nach dem 31. Oktober 2013 verbreitet werden. Ferner kann derjenige, der eine Werknutzungsbewilligung 
über die Benutzung eines mit einem gemeinfreien Werk verbundenen Werkes vor dem 1. November 2013 
entgeltlich erworben hat, die Nutzung des vormals gemeinfreien Werkes, dessen Schutz wiederauflebt, 
nach dem 1. November 2013 zu angemessenen Bedingungen verlangen. 

(5) § 67 Abs. 1 sowie § 76 Abs. 5 und 7 bis 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2013 gelten für Darbietungen und Schallträger, für die am 1. November 2013 die Schutzfrist nach 
den bisher geltenden Bestimmungen noch nicht abgelaufen ist. 

(6) Hat eine im § 66 Abs. 1 bezeichnete Person ihre ausschließlichen Rechte dem Hersteller vor dem 
1. November 2013 eingeräumt, so erstreckt sich diese Verfügung im Zweifel auf den Zeitraum der durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XX/2013 bewirkten Verlängerung der Schutzfrist. Im Übrigen ist Abs. 3 
sinngemäß anzuwenden. 

(7) Die Verlängerung der Schutzdauer durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XX/2013 rechtfertigt 
weder eine Erhöhung der Tarife der Verwertungsgesellschaften für die Vergütungen nach § 42b in 
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Verbindung mit § 76 Abs. 4 oder nach § 76 Abs. 3 noch eine Änderung der Verteilung der Einnahmen 
aus diesen Vergütungen zwischen verschiedenen Rechteinhabergruppen. 

Artikel 2 
Änderung des Verwertungsgesellschaftengesetzes 2006 

Das Verwertungsgesellschaftengesetz 2006, BGBl. I Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. YY/2013, wird wie folgt geändert: 

1. In § 13 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 
„(2a) Verwertungsgesellschaften, die Ansprüche nach § 76 Abs. 8 Urheberrechtsgesetz geltend 

machen, haben sozialen und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen zu schaffen und diesen jenen 
Teil der Einnahmen, der keiner im § 66 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz bezeichneten Person individuell 
zugeordnet werden kann, zuzuführen.“ 

2. Dem § 40 wird folgender Abs. 7 angefügt: 
„(7) § 13 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2013 tritt mit 

1. November 2013 in Kraft.“ 
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